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ernfter 3eit unferer gefamten 93oltSroirtfcf)aft erroiefen
hat, unb bafj fie fie nicijt roieber, raie oietfad) früher,
finanj» urtb oerroaltungStechnifd) in baS jroeite ober britte
©lieb ftetten nacf) bern SRotto: „®er Sttohr hat feine
Sdjulbigteit getan ..." ®ie £ffentlid)feit hat fid) and)
überzeugen formen, roelctj unfehlbare SBerte — materielle
unb ibeelte — unferen SBalbungen inneroohnen, unb
roeld) erheblichen Anteil unfereS SftationaloermögenS fie
ausmachen.

®ie eingetretenen Übernutjungen tonnen am beften
baburd) ausgeglichen roerben, bap man barnacf) trautet,
bie ißrobuftion ber fforftroirtfdjaft überhaupt ju heben,
unb bieg ift in meitgetjenbem SÉRafjë nod) mögtidE). Qn
näc£)fter 3eit roirb ber fchroeijerifche fforftoerein mit einer
®entfd)rift oor bie Dffentlid)feit treten, roorin bie iftot»
rcenbigteit unb 9ftöglid)feit einer ganj erheblichen @r=

tragSfteigerung unferer Salbungen nadjgeroiefen roirb.
9ftöd)ten alSbann bie nrafjgebenben Greife auch bie 23or=

fdfläge beherzigen, bie ber Scfjrift beigefügt fein roerben,
unb biefelbenim Qntereffe unfereS SanbeS oerroirîlichen
helfen

Uerbandswesen.
Aus Dent Schreiner» uni) ©lööclgeioerbe. ®ie

aufjcrorbentliche ®elegiertenoerfammlung beS 23erbanbeS
©djroeij. Schreinermeifter unb SJlöbelfabrifanten, an ber
Vertreter non 1600 betrieben mit über 6000 Arbeitern
oertreten roaren, genehmigte bie unter Vermittlung ber
eibgenöffifchen ©inigungSfommiffion mit ber Arbeiterfchaft
getroffene Vereinbarung über bie allgemeine (Einführung
ber 48=Stunbenrood)e in ben oerfd)iebencn 3eitabfd)nitten
bis fpäteftenS 1. September 1919.

Qn einer bringenben ©ingabe an ben VunbeSrat
roirb, bis jum 3eitpunfte bes QofrafttretenS ber 48=

Stunbenrooche, bie Sfteoifion ber beftetjenben SubmiffionS»
oerorbnung im Sinne ber SSorfchläge ber Sdjroeij. Vau»
geroerbegruppe oerlangt. ®ie Versammlung fiettt feft,
bafj bie ArbeitSlofigfeit ' im Sdjretnergeroerbe beftänbig
Zunimmt unb bereits bebenflid)en ©harafter angenommen
hat. Sie fiet)t fid) gezwungen, ben VunbeSrat um roirf»
famen Sd)uh gegen bie bereits eingefetjte auSlänbifche
Scljmuhfonîurrenj p erfudjen. 91ur bann roürben
bie Arbeitgeber ben ihnen burd) VunbeSratSbefdjlufj über»
bunbenen ArbeitSloferoUnterftütpngen fernerhin nac£)=

f'ommen tonnen. ®ie Verfanunlung erblidt in -ber fo=

fortigen Verroirflid)ung beS .oorn ®ireftor beS eibgenöf»
fifdjen Amtes für ArbeitSlofenfürforge bem VunbeSrat
unterbreiteten ißrojeft baS einzige Sftittel, bie Arbeits»
lofigteit roirtfam p betämpfen. ©egen bie Art unb
Sßeife, roie bie Schweizer. llnfalloerficherungSanftalt bie

©nguete über SehrlingSoerfidferung ufro. oeran»
ftaltet hat, roirb proteftiert unb oerlangt, ba| berart
roichtige fragen in erfter Sinie an bie.VerufSoerbänbe
gerichtet unb genügenb 3eit für beren Vet)anblung feft»
gefegt roerben foil. ®ie fpejiellen fchroierigen ßonturrenj»
oerhältniffe ber Steffiner SRöbelinbuftrie fotlen anläßlich
ber ^Regelung ber Arbeiterfragen in geregtem Sftafje be=

rüdtfidhtigt roerben.

Brcnttmaterial-Uersorsutid.
2>te Sorfoerforgung Der Schroeij. ®ie Abteilung

Storfoerforgung ber eibgen. ^ufpeftion für gorftroefen,
3agb unb ^ifcijerei teilt mit, bap bie StorfauSbeutung mit

fl.-G. Landquarter Maschinenfabrik in Ölten.

fOlmc

Verkauîsbureau

Basel.

Moderne Holzbearbeifungs- und Sägereimaschinen.
Telephon 2.21. — Telegramme: Olma.

Nr. 9 Jllustr. schweiz yandw Zettung („Meisterblatt") 87

ernster Zeit unserer gesamten Volkswirtschaft erwiesen
hat, und daß sie sie nicht wieder, wie vielfach früher,
finanz- und verwaltungstechnisch in das zweite oder dritte
Glied stellen nach dem Motto: „Der Mohr hat seine

Schuldigkeit getan ..." Die Öffentlichkeit hat sich auch
überzeugen können, welch unschätzbare Werte — materielle
und ideelle — unseren Waldungen innewohnen, und
welch erheblichen Anteil unseres Nationalvermögens sie

ausmachen.
Die eingetretenen Übernutzungen können am besten

dadurch ausgeglichen werden, daß man darnach trachtet,
die Produktion der Forstwirtschaft überhaupt zu heben,
und dies ist in weitgehendem Maße noch möglich. In
nächster Zeit wird der schweizerische Forstverein mit einer
Denkschrift vor die Öffentlichkeit treten, worin die Not-
wendigkeit und Möglichkeit einer ganz erheblichen Er-
tragssteigerung unserer Waldungen nachgewiesen wird.
Möchten alsdann die maßgebenden Kreise auch die Vor-
schlüge beherzigen, die der Schrift beigefügt sein werden,
und dieselben im Interesse unseres Landes verwirklichen
helfen!

llekvsMvettii.
Aus dem Schreiner- und Möbelgewerbe. Die

außerordentliche Delegiertenoersammlung des Verbandes
Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten, an der
Vertreter von 1600 Betrieben mit über 6000 Arbeitern
vertreten waren, genehmigte die unter Vermittlung der
eidgenössischen Einigungskommission mit der Arbeiterschaft
getroffene Vereinbarung über die allgemeine Einführung
der 48-Stundenwoche in den verschiedenen Zeitabschnitten
bis spätestens 1. September 1919.

In einer dringenden Eingabe an den Bundesrat
wird, bis zum Zeitpunkte des Inkrafttretens der 48-
Stundenwoche, die Revision der bestehenden Submissions-
Verordnung im Sinne der Vorschläge der Schweiz. Bau-
gewerbegruppe verlangt. Die Versammlung stellt fest,
daß die Arbeitslosigkeit ' im Schreinergewerbe beständig
zunimmt und bereits bedenklichen Charakter angenommen
hat. Sie sieht sich gezwungen, den Bundesrat um wirk-
samen Schutz gegen die bereits eingesetzte ausländische
Schmutzkonkurrenz zu ersuchen. Nur dann würden
die Arbeitgeber den ihnen durch Bundesratsbeschluß über-
bundenen Arbeitslosen-Unterstützungen fernerhin nach-
kommen können. Die Versammlung erblickt in -der so-

fortigen Verwirklichung des vom Direktor des eidgenös-
fischen Amtes für Arbeitslosenfürsorge dem Bundesrat
unterbreiteten Projekt das einzige Mittel, die Arbeits-
losigkeit wirksam zu bekämpfen. Gegen die Art und
Weise, wie die Schweizer. Unfallversicherungsanstalt die
Enquete über Lehrlingsversicherung usw. veran-
staltet hat, wird protestiert und verlangt, daß derart
wichtige Fragen in erster Linie an die.Berufsverbände
gerichtet und genügend Zeit für deren Behandlung fest-
gesetzt werden soll. Die speziellen schwierigen Konkurrenz-
Verhältnisse der Tessiner Möbelindustrie sollen anläßlich
der Regelung der Arbeiterfragen in gerechtem Maße be-

rücksichtigt werden.

SrtMmälslvmorgiing.
Die Torfversorgung der Schweiz. Die Abteilung

Torfversorgung der eidgen. Inspektion für Forstwesen,
Jagd und Fischerei teilt mit, daß die Torfausbeutung mit

K L. lisvllqusi'ter tissctàniàik in Lllen.
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